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Berit Bäumerich und Christian Giesecke ganz herzlich. 
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Einleitung 

Wohl kaum ein Faktor prägt eine Gesellschaft als Ganzes in dem Maße, wie es 
die Religion tut. Der Umgang eines Staates mit der Religion kennzeichnet in der 
Regel auch seine Gesamtausrichtung. Die Art und Weise, wie seine Verantwort-
lichen mit der eigenen Religion, aber auch und vor allem mit anderen, ihnen nicht 
nahestehenden Religionsgemeinschaften umgehen, bestimmt darüber, ob man 
einen Staat eher als "liberal", "intolerant", "fundamentalistisch" oder gar "radikal 
und gewalttätig" einordnet. Gerade der 11. September 2001, an dem Terroristen 
unter vermeintlicher Berufung auf den Islam einen verheerenden Anschlag auf das 
World Trade Center in New York City verübten, hat uns schlagartig wieder ins 
Bewußtsein gerufen, daß Religion auch eine politische und wirtschaftliche, eben 
eine gesamtgesellschaftliche Dimension hat. Für das Wohl eines Staates kann es 
demnach von entscheidender Bedeutung sein, wie er dem Bedürfnis seiner Bürger 
nach möglichst ungestörter und uneingeschränkter Religionsausübung nachkommt, 
aber auch wie er mit Gruppierungen umgeht, denen es in Wahrheit weniger um die 
Verfolgung religiöser Interessen geht, als vielmehr um die Erlangung politischer 
Kontrolle, gegebenenfalls auch unter Inkaufnahme von Straftaten. 

In den westlichen Demokratien ist das Verhältnis von Staat und Kirche sowie 
die Freiheit der Religion grundsätzlich auf der Ebene der Verfassung geregelt und 
abgesichert. Die Verfassung gibt Inhalt und Grenzen der Religionsfreiheit vor. 
Diese Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, zunächst die diesbezüglichen Vor-
gaben des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen. Dar-
über hinaus ist es das Ziel, der Darstellung der Rechtslage in Deutschland die der 
Vereinigten Staaten von Amerika gegenüberzustellen. Dies rechtfertigt sich aus 
einer Vielzahl von Überlegungen. Zunächst einmal kommt dem Verfassungsgefüge 
der Vereinigten Staaten von Amerika im internationalen Verfassungsrecht traditio-
nell besonderes Gewicht zu. Die Rechtspraxis des Bundesverfassungsgerichts hat 
sich immer wieder von der amerikanischen Rechtsprechung beeinflussen lassen. 
Dies läßt sich zum einen damit erklären, daß unser gegenwärtiges Verständnis von 
Verfassungsgerichtsbarkeit nachweislich auf das US-amerikanische Verfassungs-
recht zurückgeht, l zum anderen mit der Bedeutung und dem Ansehen, welches das 
US-amerikanische Höchstgericht, der U.S. Supreme Court, weltweit genießt. Er 
gilt als "das wohl legendenreichste,,2 und "schillerndste Gericht der westlichen 
Welt'" 3 das wie "kein anderes Gericht auf der Welt so häufig im Rampenlicht der 

2* 

1 von Brüneck, Verfassungsgerichtsbarkeit, S. 15. 
2 Kroll, in: JuS 1987,944. 
3 Maaßen, V.S. Supreme Court, S. 7. 
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Öffentlichkeit steht".4 Er wird gewürdigt als "Schwerpunkt des Landes" der Verei-
nigten Staaten von Amerika, der eine "Schlüsselstellung unter den eingesetzten 
Gewaltenträgern" in den USA einnehme; kein anderes Tribunal komme ihm an 
Macht, Einfluß und Ansehen gleich.5 Seine Richter bezeichnet man als "the most 
powerful and irresponsible of all men in the world who govern men".6 Der 
Supreme Court galt den meisten heutigen Verfassungs gerichten, speziell auch dem 
deutschen Bundesverfassungsgericht, bei ihrer Schaffung als Vorbild.? 

Neben dieser grundsätzlichen Bedeutung des amerikanischen Verfassungsrechts 
ist aus deutscher Sicht aber speziell die Behandlung der Religion durch die Verfas-
sungsorgane der Vereinigten Staaten von Interesse, weil die amerikanische Gesell-
schaft bekannt ist für ihre außerordentliche religiöse Vielfalt. Dort weiß man von 
über 1200 verschiedenen religiösen Gruppierungen.8 Außerdem genießt in den 
USA keine Kirche eine privilegierte Stellung, die vergleichbar wäre mit der Rolle 
der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland. Allerdings 
schwindet hierzulande der Einfluß der Großkirchen zugunsten vieler kleiner und 
neuartiger Glaubensgruppierungen,9 so daß im Hinblick auf die religiöse Land-
schaft in Deutschland möglicherweise bald von "amerikanischen Verhältnissen" 
die Rede sein wird. Auch aus diesem Grunde bietet es sich an, den Blick nach 
Amerika zu richten, um zu sehen, wie sich dort das Miteinander von Staat und 
Religion gestaltet. Dabei wird sich zeigen, inwieweit die gern bemühte, schlag-
wortartige Gegenüberstellung des deutschen und des US-amerikanischen Staats-
kirchenrechts ihre Berechtigung hat. Bislang ist das deutsche Modell eher für eine 
Kooperation von Staat und Kirche bekannt, \0 während die Vereinigten Staaten von 
Amerika "als ein klassisches Beispiel für ein Regime strikter Trennung von Staat 
und Kirche" gelten. I I 

Der jeweilige Umfang der in beiden Ländern gewährleisteten Religionsfreiheit, 
gerade auch im direkten Vergleich, ist in den letzten Jahren insbesondere durch die 
öffentliche Diskussion um die Church of Scientology in den Mittelpunkt des Inter-

4 Spies, in: JA 1987, 124. 
5 Loewenstein, Verfassungsrecht, S. 400. 
6 Rodel\, History of the Supreme Court, S. 4. 
7 Mann, in: JA 1989,72, 79. 
8 Note, in: Harvard Law Review 100 (1987),1606, 1613. Trotzdem kann man davon spre-

chen, daß in den USA drei Religionen aus der Menge der Religionsgemeinschaften heraus-
ragen: Protestantismus, Katholizismus und Judentum. 1980 waren 54,5% der 133 Millionen 
Kirchenmitglieder in den USA als Protestanten registriert, 40% als Katholiken und 4% als 
Juden. Zu den Nachweisen siehe Note, in: Harvard Law Review 100 (1987), 1606, 1613, 
Fn.8. 

9 Ausführlich dazu im 3. Teil, § 3 IV 3. 
10 Vgl. diesbezüglich nur Art. 7 III GG. 
11 von Campenhausen, Staatskirchenrecht, S. 396; Herz/ Jetzlsperger, in: Höver (Hrsg.), 

Religion und Menschenrechte, 73, 76; Brenner, in: VVDStRL 59 (2000), 264, 270; 297 ("rein 
laizistisches Modell"). 
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esses gerückt. Deren rechtliche Behandlung hat Gerichte und Schrifttum in 
Deutschland l2 und den USAI3 gleichermaßen beschäftigt. Nachdem in Deutsch-
land Politiker zum Boykott von Filmen aufriefen, an denen prominente Anhänger 
von Scientology als Schauspieler mitwirkten, und Bayern damit begann, von sei-
nen Bewerbern für den Öffentlichen Dienst Auskunft darüber zu verlangen, ob sie 
Scientology-Mitglied seien, wurde die Angelegenheit sogar zum deutsch-amerika-
nischen Politikum. 14 Zunächst befaßten sich sowohl die US-Regierung als auch 
der amerikanische Kongreß mit der Behandlung der Scientologen in Deutschland, 
kurz darauf griff auch die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen das 
Thema auf. Durch die Diskussion entstand in der Öffentlichkeit der Eindruck, daß 
die Religionsfreiheit in den USA nahezu unbegrenzten Schutz erfahre, in Deutsch-
land dagegen durch ein enges Verständnis von Religionsfreiheit sowie den Einfluß 
der althergebrachten Amtskirchen die Ausbreitung kleinerer Religionsgemein-
schaften ganz gezielt verhindert werde. Es ist auch ein Anliegen dieser Arbeit, die-
sem Vorwurf nachzugehen. 

Fest steht jedenfalls, daß dem Grundrecht der Religionsfreiheit in beiden Verfas-
sungen, dem bundesdeutschen Grundgesetz und der U.S. Constitution, eine überra-
gende Bedeutung zukommt. In Deutschland war schon zur Weimarer Zeit die Rede 
davon, daß die Religionsartikel "Grundrechte ersten Grades,,15 seien und sie in der 
Entwicklungsgeschichte der Grundrechte "einen hervorragenden, allgemein aner-
kannten Platz" einnähmen. 16 Die Religionsfreiheit gehöre "zum Kernbestand tradi-
tioneller Grundrechtskataloge,,17 und habe für das demokratische Gemeinwesen 
den Rang eines "konstitutionierenden" - nicht nur eines korrigierenden - Elements 
gewonnen. 18 Die Gewährleistung umfassender Religionsfreiheit bilde eine 
"Grundvoraussetzung für ein freies Geistesleben" und stelle damit eine "Vorbedin-
gung für die Existenzmöglichkeit eines menschenwürdigen und freiheitlichen 
Staates" dar. 19 Nach Abel gilt das Grundrecht der Glaubens-, Gewissens- und 

12 Vgl. dazu etwa Muckei, in: Gennan Yearbook of International Law 41 (1998),299 ff.; 
ders. in: FriauflHöfling-Muckel, Berliner Kommentar, Art. 4 Rdn. 12; ders. in: JA 1995, 
343,345; Jeand'Heur/Korioth, Staatskirchenrecht, Rdn. 93; Thüsing, in: ZevKR 45 (2000), 
592,596 f.; Dostmann, in: DÖV 1999,993 ff.; Winter, Staatskirchenrecht, S. 70 ff. 

13 Vgl. Greenawalt, in: California Law Review 72 (1984), 753, 773 f.; Stokeld, in: Tax 
Notes 67 (1995), 324 f.; Streckfuss, in: Tax Notes 67 (1995), 1697 ff.; ders., in: Tax Notes 62 
(1994), 131 f.; Wright, in: Tax Notes 74 (1997), 1634 ff.; Perrotti, in: The Tax Lawyer 43 
(1990),491 ff.; Malm, in: UWLA Law Review 20 (1988-89), 193 ff.; Geier, in: Hamline 
Law Review 13 (1990), 433 ff.; Eaton, in: Emory Law Journal 45 (1996), 987 ff.; Bowles, in: 
Texas Tech Law Review 27 (1996), 1011 ff.; ausführlich auch hierzu Thüsing, in: ZevKR 45 
(2000), 592, 598 ff. 

14 Vgl. Brenner, in: VVDStRL 59 (2000), 264, 268. 
15 Mirbt, in: Nipperdey, Grundrechte und Grundpflichten, Bd. 2, S. 326. 
16 Mirbt, in: Nipperdey, Grundrechte und Grundpflichten, Bd. 2, S. 320. 
17 von Münch I Kunig-von Münch, GG, Bd. 1, Art. 4 Rdn. 2. 
18 Kästner, in: JZ 1998, 974, 975. 
19 Listl, in: HdbStKirchR, Bd. 1,439,446. 


